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RS UVS Niederösterreich 1993/03/31
Senat-WB-92-086

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1993

Rechtssatz

Durch den Vorwurf, "an 15 Personen Getränke gegen Entgelt verabreicht" zu haben, wird eine Übertretung des §366

Abs1 Z2 Gewerbeordnung 1973 nicht im Sinne des §44a Z1 VStG umschrieben. Es könnte sich auch um eine nicht der

Gewerbeordnung unterliegende Tätigkeit bzw um eine gemäß §190 der Gewerbeordnung nicht der Konzessionsp=icht

unterliegende gewerbliche Nebentätigkeit handeln.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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